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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.:

FD Jugendförderung 24.02.2011 15/1921
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

Jugendhilfeausschuss 09.03.2011
 

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit; 
- Festsetzung der Höchstbeträge Kinder- und Jugenderholung 
 
 
Beschluss: 
 
Für einzelne Kostenarten nach Punkt III.2.2 der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit wer-
den die Höchstbeträge neu festgesetzt um die anrechnungsfähigen Gesamtkosten zu ermitteln: 

− Unterkunft und Verpflegung 25,50 € / Tag und Teilnehmer 
− Fahrtkosten 50,00 € / Teilnehmer 
− Lagerkasse 2,00 € / Tag und Teilnehmer 

 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Derzeit sind keine finanziellen Auswirkungen, die über das Budget hinausgehen, feststellbar. 
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Begründung: 
 
Die Höchstbeträge zur Ermittlung der anrechnungsfähigen Gesamtkosten sind in den letzten 
Jahren auf einen Stand eingefroren worden, der den aktuellen Kosten nicht mehr entspricht.  
 
Um eine Kinder- und Jugenderholungsmaßnahme durchzuführen, ist ein Kostenrahmen vor-
auszusetzen, der die Durchführung der Maßnahme finanziell sicherstellt.  
 
Für Unterkunft und Verpflegung wurde ein Satz ermittelt, der sich an den Durchschnitts-
Tagessätzen des DJH Nord-West orientiert. Der bisherige Satz lag bei 23,50 €. 
 
Eine Erhöhung des Satzes für Fahrtkosten (bisher 40,- €) und Lagerkasse (1,50 €) soll einen 
Ausgleich der Inflation sicherstellen. 
 
Die Kosten für Versicherung (0,30 €/Tag/TN) sowie für den Verwaltungsaufwand (5,50 €/TN) 
werden nicht erhöht. 
 
 
 
 
Auswirkungen auf den Demografieprozess: 
 
Die Richtlinien der Jugendarbeit wenden sich an die junge Generation, deren Verbandsarbeit 
sowie deren Ferienaktivitäten gefördert werden. 
Mit der Förderung organisierter Ferien- und Erholungsmaßnahmen soll Kindern und Jugendli-
chen die Möglichkeit einer Teilnahme an Ferienfreizeiten geboten werden, die ansonsten auf-
grund der finanziellen Situation der Familie dazu nicht in der Lage wären. Es soll ihnen die Mög-
lichkeit eröffnet werden, sich von ihrem Alltag zu erholen, ihren Bedürfnissen und Interessen in 
Gemeinschaft mit Gleichaltrigen nachzugehen, Freundschaften zu schließen sowie neue Ein-
drücke und Erfahrungen zu gewinnen. Kinder- und Jugenderholung hat das Ziel, vielfältige, er-
lebnisreiche, selbst- und/oder mitgestaltete Freiräume zur Erholung und Entspannung von den 
alltäglichen Anforderungen und Zwängen in der Familie, der Schule, der Berufswelt und des 
Großstadtmilieus im sozialen Verbund mit altersgleichen oder auch altersgemischten Gruppen 
zu ermöglichen. Kinder- und Jugenderholung ist zielentsprechend, wenn sie die sozialen und 
individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten des einzelnen Teilnehmers fordern und fördern. Da-
bei sollen z. B. soziale, kulturelle, historische, politische, ökologische und/oder landschaftliche 
Eindrücke, Erlebnisse, Abenteuer und auch Grenzerfahrungen vermittelt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


